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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §134a;

BauRallg;

Rechtssatz

Die subjektiv-ö>entlichen Nachbarrechte, deren Verletzung die Eigentümer (Miteigentümer) benachbarter

Liegenschaften (§ 134 Abs. 3 BauO für Wien) im Baubewilligungsverfahren geltend machen können, werden durch

taxativ aufgezählte Bestimmungen, sofern sie ihrem Schutze dienen, begründet. Dies bedeutet, dass trotz eines

(allfälligen) Verstoßes gegen eine unter § 134a BauO für Wien subsumierbare baurechtliche Vorschrift auf die

Verletzung eines subjektiv-ö>entlichen Rechtes eines Nachbarn dann nicht zu erkennen ist, wenn nach der Situierung

des bewilligten Bauvorhabens schon der Lage nach in subjektive Rechte des Nachbarn nicht eingegri>en werden kann

(vgl. dazu das hg. Erkenntnis vom 27. April 2002, Zl. 2002/05/1507 mwN).

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv öffentliche Rechte BauRallg5/1Baurecht Nachbar
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